
Bürgerbegehren 
Erhalt der freien Landschaft in Prien Stock West 

 
Mit meiner Unterschrift beantrage ich gemäß Artikel 18a der Bayerischen Gemeindeordnung die Durchführung eines 
Bürgerentscheides zu folgenden Fragen: 

Sind Sie dafür,  

1. dass die Marktgemeinde Prien am Chiemsee alle rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreift, um die Errichtung der 
Jugendherberge auf der Pferdeweide an der Osternacher Straße (Flurnummer 691/0) zu verhindern und 

2. sämtliche Planungen, die die Errichtung dieser Jugendherberge auf dem Grundstück Flurnummer 691/0 ermöglicht, 
stoppt? 

Begründung: 

Die Landschaft in und um Prien ist wunderschön und nicht ersetzbar. Sie ist unser höchstes Gut. Tausende von Urlaubern kommen 

jährlich in den Ort und an den See und sichern so unseren Wohlstand. Für uns Priener sind Natur und Landschaft unsere Heimat. Sie 

auch für zukünftige Generationen zu erhalten, sollte unser oberstes Ziel sein. 

Diesen Grundsatz sehen wir durch den Bau einer Jugendherberge an dem geplanten Ort auf irreparable Weise gefährdet. Wir 

befürchten eine wesentliche und dauerhafte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes im Bereich des von Spaziergängern und 

Erholungssuchenden gerne genutzten Weges zum und vom See und der Landschaft in der Nachbarschaft der Fläche. 

Daher lehnen wir die Bebauung des Grundstücks mit der Flurnummer 691/0 ab. 

Vertreterinnen oder Vertreter der Unterzeichnenden: 

Als Vertreter gemäß Art. 18a Abs. 4 BayGO werden benannt:  
1. Christoph Bach, Schützenstr. 3a, 83209 Prien a. Ch., Stellvertreter: Tobias Ihm, Renkenweg 6, 83209 Prien a. Ch. 
2. Michaela Messerschmidt, Forellenweg 10, 83209 Prien a. Ch., Stellvertreterin: Anke Manz, Osternacher Str. 99a, 83209 Prien a. Ch.  

 

Die Vertreterinnen oder Vertreter werden ermächtigt, zur Begründung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Änderungen vorzunehmen, soweit diese nicht den Kern 
des Antrags berühren, sowie das Begehren bis zum Beginn der Verschickung der Abstimmungsbenachrichtigungen gemeinschaftlich zurückzunehmen. 
Sollten Teile des Begehrens unzulässig sein oder sich erledigen, so gilt meine Unterschrift weiterhin für die verbleibenden Teile. 
 

 Vor- und Zuname Geb. Datum Straße Ort Unterschrift 

1    83209 Prien  

2    83209 Prien  

3    83209 Prien  

4    83209 Prien  

5    83209 Prien  

6    83209 Prien  

7    83209 Prien  

8    83209 Prien  

9    83209 Prien  

10    83209 Prien  

11    83209 Prien  

 

Volle Listen bitte zurück an: Christoph Bach, Schützenstraße 3a, 83209 Prien am Chiemsee 


